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im Berliner Abgeordnetenhaus




Position der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zum Religionsunterricht und zur Wertebildung in der Berliner Schule

(Beschluss vom 03.04.2001)
Die Forderung nach einem Wahlpflichtfach Religion oder einem Ersatzfach bzw. nach einem Unterricht in Lebensgestaltung wird oft mit der Notwendigkeit der Wertevermittlung in der Schule begründet. Hierzu ist kritisch anzumerken, daß die Vermittlung von Werten Aufgabe der gesamten Schule ist und weder an die Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften delegiert noch auf die Einrichtung eines Faches reduziert werden kann. Wertebildung hängt wesentlich von der Gestaltung schulischer Kontexte ab. Glaubwürdig können Werte nur vermittelt werden, wenn das schulische Leben und die dort tätigen Erwachsenen Werte vorleben, wertvolle Haltungen und Verhaltensweisen fördern und die Achtung vor der Würde eines jeden den Umgang der Menschen in der Schule prägt.

In einer zunehmend multikulturellen Bevölkerung gibt es in Berlin einen wachsenden Bedarf an Informationen über Weltdeutungssysteme, Weltanschauungen und Religionen. Vor diesen Hintergrund befürwortet die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen die Einrichtung eines eigenständigen, religiös und weltanschaulich neutralen Faches, in dem sich Schülerinnen und Schüler mit Werte- und Sinnfragen auseinandersetzen können und ein breites Grundwissen über Religionen und Weltanschauungen vermittelt bekommen. Ein solches Fach dient dem gegenseitigen Verständnis von Schülerinnen und Schülern unterschiedlicher kultureller und religiöser Zugehörigkeit und kann helfen, eigene und fremde Weltdeutungen des Lebens wahrzunehmen und sich mit Begründungszusammenhängen menschlichen Handelns auseinanderzusetzen. Voraussetzung für den pädagogischen Erfolg ist dabei, daß die Schülerinnen und Schüler miteinander und voneinander lernen und nicht getrennt nach Konfessionen unterrichtet werden. 

Bündnis 90/Die Grünen bejahen den Grundsatz der Trennung von Staat und Kirche. Religionsunterricht an den Schulen sollte deshalb nur auf freiwilliger Basis erfolgen.

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen hält das in Brandenburg etablierte Fach Lebensgestaltung, Ethik und Religionskunde (LER) für einen richtungsweisenden Ansatz. LER knüpft an den konkreten Lebenserfahrungen und Lebensfragen der Jugendlichen an.

Es wird bekenntnisfrei, religiös und weltanschaulich neutral unterrichtet. Es ist integrativ und bedarf im Gegensatz zu den zur Zeit in Berlin diskutierten Alternativen - Fenster- und Begegnungsmodell - nicht der Kooperation durch die Religionsgemeinschaften.

LER ist seit seiner Einführung umfassend wissenschaftlich begleitet worden. Berlin sollte an den Brandenburger Erfahrungen und den Ergebnissen der wissenschaftlichen Begleitforschung anknüpfen und diese für die spezifischen Berliner Verhältnisse fruchtbar machen.

Die Verstärkung des Status des Religionsunterrichts durch die Einführung eines Wahlpflichtfaches Religion lehnen wir ab.

Von den zur Zeit in Berlin vorrangig diskutierten Alternativen Fenster- und Begegnungsmodell entspricht das Fenstermodell am ehesten den bündnisgrünen Anforderungen an Integrationsfähigkeit und religiöse und weltanschauliche Neutralität. Beim Fenstermodell handelt es sich ähnlich wie bei LER um ein Pflichtfach im Rahmen des staatlichen Regelunterrichts, bei dem jedoch VertreterInnen von Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften die Gelegenheit haben, ihre Positionen während bestimmter „Zeitfenster“ vorzustellen. Ein Problem hierbei ist, wieviel Authentizität von VertreterInnen religiöser Gemeinschaften andersgläubigen SchülerInnen „zugemutet“ werden darf, ohne ihr Recht auf Religionsfreiheit zu verletzen. Zu klären wäre zudem, welche Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften jeweils zur Kooperation herangezogen werden sollten bzw. welche der Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften überhaupt Interesse an einer solchen Kooperation haben. Akzeptabel wäre das Fenstermodell aus bündnisgrüner Sicht nur unter der Prämisse, daß der Unterricht auch während der „Zeitfenster“ durch eine staatliche Lehrkraft begleitet wird, die die inhaltliche Vor- und Nachbereitung der Zeitfenster übernimmt und sicherstellt, daß die religiöse und weltanschauliche Neutralität des Unterrichts gewahrt bleibt.

Das vor allem von den großen Kirchen favorisierte Begegnungsmodell  (Wahlpflicht) lehnen wir ab. Hält man am Grundsatz des weltanschaulich und religiös neutralen Staat fest, besteht kein zwingender Grund für die öffentliche Schule, bekenntnisgebundenen Religionsunterricht verpflichtend im Rahmen des staatlichen Regelunterrichts anzubieten. Geht es um Wertevermittlung ist die Delegation dieser Aufgabe an die Religionsgemeinschaften ohnehin schwer nachzuvollziehen. Zum einen mutet eine solche Lösung angesichts des gesellschaftlichen Bedeutungsverlusts der großen Kirchen rückwärtsgewandt an. Zum anderen ist das Ziel von Religionsunterricht nicht in erster Linie die Vermittlung von (demokratischen) Werten, sondern die Erziehung zum Glauben. Ebenso entscheidend ist, daß es beim Begegnungsmodell im Grundsatz bei dem nach Konfessionen und Weltanschauungen getrennten Unterricht bleibt. Auch wenn - wie vorgesehen - ein kleiner Teil des Unterrichts gemeinsam in gemischten Gruppen abgehalten wird, kann von einem integrativen Fach keine Rede sein.

Bei Rückfragen steht Ihnen Özcan Mutlu, unser bildungspolitischer Sprecher zur Verfügung : ( (030) 2325 2426

